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Unter Aufnahmeprozeß verstehen wir

- die Aufnahme inhaftierter Personen in den politisch
operativen Untersuchungshaftvollzug, die Durchsuchung 
derer und ihrer mitgeführten Sachen und anderen Ge
genstände, die dabei erforderliche Suche und Siche
rung von Beweismaterial, die Dokumentierung, eher Er- 
gebnisse der Aufnahme , Durchsuchung und Sioheirung 
von Beweismaterial und die Durchffliiruri#v6h. erken
nungsdienstlichen LI aß nahm er, durch; die dafür verant
wortlichen Mitarbeit,er,vder^Linie XIV.

V

2. Rechtliche Grundlagen der Aufnahme und Durchsuchung 
inhaftierter Personen und ihrer mitgeführten Sachen 
und Gegenstände

Zur Lösung der Aufgaben des Strafverfahrens (§§1 und 2 
StPO) kann es erforderlich sein, Beschuldigte oder An
geklagte in Untersuchungshaft zu nehmen. Eine Verhaftung 
sowie die Untersuchungshaft sind schwerwiegende strafpro
zessuale Zwangsmaßnahmen, die nur dann angewandt werden 
dürfen, wenn dies gemäß Artikel 99 der Verfassung der 
Deutschen Demokratischen Republik, Artikel 4 StGB und §§
3 und 6 StPO gesetzlich zulässig und unumgänglich ist.

Die rechtlichen Grundlagen für den Vollzug der Untersu
chungshaft in der Deutschen Demokratischen Republik sind:

- die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik 
(Artikel 90, 99 und 100)

- das Strafgesetzbuch (StGB)

- die Strafprozeßordnung (StPO)


